
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/12/18 2007/06/0285
 JUSLINE Entscheidung
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Index

23/04 Exekutionsordnung

27/04 Sonstige Rechtspflege

Norm

EO §355;

GEG §7 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2007/06/0286

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2005/06/0340 E 29. November 2005 RS 3

Stammrechtssatz

Die Rechtmäßigkeit der (unbestritten rechtskräftig) verhängten Geldstrafen kann im Berichtigungsverfahren nach § 7

GEG nicht mehr aufgerollt werden.
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